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Zusammenfassende Erklärung gem. § 6a BauGB zur Änderung des Flächennutzungsplans in 
der Mittelstadt Völklingen, Stadtteil Lauterbach, im Bereich „Nahversorgung Lauterbach“ 
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I. Vorbemerkung 

Die zusammenfassende Erklärung gem. § 6a BauGB ist eine Übersicht über die Art und Weise, wie die Umwelt-
belange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Flächennutzungsplan berücksichtigt 
wurden und aus welchen Gründen dieser Plan anderen Alternativen vorgezogen wurde. 

II. Anlass und Ziel der Flächennutzungsplanänderung 

Der Stadtrat der Mittelstadt Völklingen hat am 27. Juni 2024 die Aufstellung des Bebauungsplanes mit Vorhaben- 
und Erschließungsplan XI/36 „Lebensmittelmarkt Lauterbach“ gemäß § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen. Mit Schrei-
ben vom 10. Juli 2024 beantragt die Mittelstadt Völklingen eine Änderung des Flächennutzungsplans im Stadtteil 
Lauterbach im unten dargestellten Bereich. Die Flächennutzungsplanänderung umfasst insgesamt ca. 0,8 ha. 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans sollen die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Er-
richtung eines Lebensmittelmarktes geschaffen werden, um die schwach ausgeprägte Nahversorgungsstruktur 
an zentralörtlicher Stelle im Stadtteil Lauterbach der Mittelstadt Völklingen zu stärken. Der beabsichtigte Bau 
eines Lebensmittelvollsortimenters (maximale Verkaufsfläche 1.400m²) liegt innerhalb des in der interkommu-
nalen Zentren- und Einzelhandelsuntersuchung für den Regionalverband Saarbrücken ausgewiesenen Nahver-
sorgungsbereichs Lauterbachs. 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan (FNP) des Regionalverbandes Saarbrücken stellt die Fläche als „Fläche 
für die Landwirtschaft“ mit der Kennzeichnung „Flächen für Maßnahmen zur umweltverträglichen Landbewirt-
schaftung“ und „Wohnbaufläche“ dar. Mit dem Beschluss des Stadtrates zur Aufstellung des o. g. Bebauungs-
plans geht ein Beschluss zur Beauftragung des Kooperationsrates zur parallelen Änderung des Flächennutzungs-
plans von der derzeitigen Darstellung des Geltungsbereichs als „Fläche für die Landwirtschaft“, „Flächen für 
Maßnahmen zur umweltverträglichen Landbewirtschaftung“ bzw. „Wohnbaufläche“ zu „Sonderbaufläche Nah-
versorgung“ einher. 

III. Ablauf des Planungsverfahrens 

Mit Schreiben vom 17.07.2024 hat die Mittelstadt Völklingen die Änderung des Flächennutzungsplans innerhalb 
des Stadtteils, im Bereich „Nahversorgung Lauterbach“ beantragt. Der Kooperationsrat des Regionalverbandes 
Saarbrücken wurde am 06.09.2024 über den Antrag der Mittelstadt Völklingen zur Änderung des Flächennut-
zungsplans unterrichtet. 

Die Bürgerinnen und Bürger wurden von dieser Änderung im Rahmen des parallel geführten Bebauungsplanver-
fahrens „XI/36 Einkaufsmarkt Lauterbach“ der Mittelstadt Völklingen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
durch Auslegung vom 07.08.2024 bis einschließlich 30.08.2024 frühzeitig unterrichtet (§ 3 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 
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BauGB). Die Unterrichtung wurde am 29.07.2024 ortsüblich bekannt gemacht. Darüber hinaus fand am 
27.08.2024 eine Informationsveranstaltung statt. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) wurden mit Schreiben vom 
05.09.2024 frühzeitig unterrichtet und aufgefordert, sich insbesondere zum Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung in der angegebenen Frist bis 04.10.2024 zu äußern. 

Der Kooperationsrat des Regionalverbandes Saarbrücken hat am 06.12.2024 den Entwurf gebilligt, die Änderung 
sowie die Veröffentlichung im Internet bzw. die öffentliche Auslegung dieser Änderung (§ 3 Abs. 2 BauGB) be-
schlossen. Der Entwurf dieser Änderung wurde mit der Begründung mit Umweltbericht und den wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stelllungenahmen sowie den Gutachten, die im Rahmen des parallelen 
B-Planverfahrens erstellt wurden, vom 19.12.2024 bis einschließlich 27.01.2025 im Internet veröffentlicht sowie 
gleichzeitig öffentlich ausgelegt (§ 3 Abs. 2 BauGB). Der Beschluss zu dieser Änderung (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB), 
die Veröffentlichung im Internet sowie Ort und Dauer der Auslegung wurden am 18.12.2024 ortsüblich bekannt 
gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 12.12.2024 um Stellung-
nahme in der angegebenen Frist bis zum 17.01.2025 gebeten (§ 4 Abs. 2 BauGB). Über die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie über die während der öffentlichen Auslegung gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen hat der Kooperationsrat des Regionalverbandes im Rahmen der 
Abwägung zum Planbeschluss am 21.03.2025 entschieden. 

Der Kooperationsrat des Regionalverbandes Saarbrücken hat am 21.03.2025 die Änderung des Flächennutzungs-
plans „Nahversorgung Lauterbach“ beschlossen. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde gem. § 6 Abs. 1 BauGB vom Ministerium für Inneres, Bauen 
und Sport am 28.04.2025 genehmigt. Die Genehmigung ist am 10.05.2025 gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich be-
kannt gemacht worden, damit wird die Änderung des Flächennutzungsplans „Nahversorgung Lauterbach“ 
rechtswirksam. 

IV. Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB fand im Zuge des parallelen Bebauungsplan-
verfahrens der Mittelstadt Völklingen „XI/36 Lebensmittelmarkt Lauterbach“ statt. Diese erfolgte im Rahmen ei-
ner Auslegung im Zeitraum vom 07.08.2024 bis einschließlich 30.08.2024. Darüber hinaus fand am 27.08.2024 
eine Informationsveranstaltung statt. Dabei wurden seitens der Bürgerinnen und Bürger keine flächennutzungs-
planrelevanten Bedenken geäußert. Die Fragen, Anregungen und Bedenken bezogen sich vorwiegend auf In-
halte, die es auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu regeln gilt. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
wurden folgende Stellungnahmen eingereicht: 

 

 

 Die Bundesnetzagentur, die Igony Energies GmbH, die Ernergis-Netzgesellschaft mbH, die VSE Verteil-
netz GmbH, Vodafone GmbH, die DB Immobilien sowie der WasserZweckVerband-Warndt, brachten 
keine Bedenken gegenüber der Planung vor.  

 Ihnen taten es das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landesentwicklung, der Landesbe-
trieb für Straßenbau, der Deutsche Wetterdienst, das Oberbergamt des Saarlandes, der LV Saarland-
Verein e.V. sowie die Landwirtschaftskammer Saarland gleich. 

 Ebenfalls schlossen sich das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz, 
Abteilung D (Naturschutz und Forsten) sowie die Untere Bauaufsichtsbehörde Völklingen dieser Haltung 
an. 



Flächennutzungsplanänderung | Zusammenfassende Erklärung 

Mittelstadt Völklingen, Nahversorgung Lauterbach, Lauterbach 

 

 

 

 

 

| 3

 Von Seiten der Deutschen Telekom erging der Hinweis, dass sich keine Telekommunikationslinien in-
nerhalb des derzeitigen Planbereiches befänden. Für alle künftige Erweiterungen des Telekommunikati-
onsnetzes seien in allen Verkehrswegen geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der 
Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 

 Die Amprion GmbH merkte an bezüglich weiterer Versorgungsleitungen sei davon auszugehen, dass 
auch hier die zuständigen Unternehmen beteiligt werden würden. Höchstspannungsleitungen des Un-
ternehmens Amprion GmbH verliefen nicht durch den Planbereich. 

 Die IHK Saarland begrüßt das Planungsvorhaben ausdrücklich und begründet ihre Haltung ausführlich. 

 Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes würden nicht berührt werden. Es ergeht der Hinweis zur Be-
teiligung der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien.  

 Nach Auskunft des Landesdenkmalamtes seien keine Baudenkmäler und Bodendenkmäler von den Pla-
nungsabsichten betroffen. Es wurde auf die Vorgaben zur Anzeigepflicht von Bodenfunden und das 
Veränderungsverbot sowie der Ordnungswidrigkeit im Sinne des Saarländischen Denkmalschutzgeset-
zes hingewiesen (§§ 16, 28 SDschG). 

 Der Entsorgungsverband Saar teilt mit, dass sich keine Sammler der EVS innerhalb des Planungsgebie-
tes befänden. Es ergeht der Hinweis, dass sich die Auskunft ausschließlich auf den Verlauf der Samm-
ler bezöge. Über mögliche Leitungsverläufe anderer oder der Kommunen lägen keine Informationen 
vor. Weitergehende Informationen seien von den jeweils zuständigen Stellen beim EVS oder andere be-
troffene Stellen zu einzuholen. 

 Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, Referat für Energiewirtschaft und 
Montanindustrie bat um Abstimmung mit dem Oberbergamt des Saarlandes.  

 Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, Abteilung OBB1: Landes- und Stadtentwicklung, Bauauf-
sicht und Wohnungswesen verwies auf die Erforderlichkeit der Beteiligung der Landesplanungsbehörde 
im weiteren Verfahren, hatte jedoch selbst keine Bedenken vorzubringen. 

 Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz nahm aus fachtechnischer Sicht Stellung und bat die 
aufgeführten Hinweise und Anmerkungen zu berücksichtigen: 

o Wasser: Der Geltungsbereich befände sich innerhalb der Schutzzone III des geplanten Wasser-
schutzgebietes „Lauterbachtal (Völklingen)“. Eine formale Unterschutzstellung sei bislang je-
doch noch nicht erfolgt. Weiter befände sich der Geltungsbereich im Vorranggebiet Grundwas-
serschutz. Eine entsprechende Beachtung bzw. Schutz sei zu gewährleisten. 

o Lärmschutz: Gegen die Änderungen des FNP bestünden von Seiten des Lärmschutzes keine 
Bedenken. Die Unterlagen im zeitgleich laufenden Bebauungsplanverfahren wurden als nicht 
ausreichend bezeichnet. 

o Naturschutz: Es wurde eine Stellungnahme zum parallel in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplan abgegeben. Aus naturschutzrechtlicher Sicht bestünden aktuell keine Bedenken ge-
gen den Bebauungsplan. Eine endgültige Bewertung könne erst nach Vorlage aller relevanten 
Unterlagen erfolgen. 

 
Seitens der gem. § 2 Abs. 2 BauGB beteiligten französischen Nachbargemeinden wurden von Forbach, Petite-
Rosselle und Morsbach Stellungnahmen eingereicht, die jedoch keine Einwände oder Bedenken darin erhoben. 
 
Die Veröffentlichung im Internet bzw. öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB fand vom 19.12.2024 bis ein-
schließlich 27.01.2025 statt. Von Seiten der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen ein. 

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB be-
stätigten die Institutionen ihre Einschätzung, die bereits im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung keine 
Einwände geäußert haben. Darüber hinaus bekräftigten Behörden teilweise die zuvor geäußerten Stellungnah-
men. 
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Teilweise gaben Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erstmalig eine Stellungnahme im Rahmen 
dieses Verfahrens ab, in der sie jedoch keine Bedenken gegenüber der Planung vorbrachten. Diese sind na-
mentlich die Steag Power GmbH, die VSE Net GmbH, das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und 
Verbraucherschutz Referat F/6 (Neue Mobilitätsformen, ÖPNV-Förderung, PBefG-Genehmigungsbehörde) sowie 
das Referat F/3 (Oberste Straßenverkehrsbehörde, Straßenverkehrssicherheit). 

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses wurden folgende Stellungnahmen eingereicht, die die im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung bereits geäußerten Anmerkungen ergänzten bzw. teilweise inhaltlich erweiterten: 

 Das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz, Referat F/5, Oberste Stra-
ßenbaubehörde verwies darauf, den Landesbetrieb für Straßenbau als Straßenbaubehörde im Rahmen 
des Verfahrens zu beteiligen. Das Ergebnis des vorliegenden Gutachtens sei mit dem LfS einvernehm-
lich abzustimmen. Das Vorhaben hätte aufgrund des unmittelbaren Anschlusses an die Landstraßen I. 
Ordnung L 165 „Hauptstraße“ signifikante verkehrliche Auswirkungen auf diese. 

 Entgegen ihrer im Rahmen dieses Verfahrens unter § 4 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellungnahme, in 
der mitgeteilt wurde, es befänden sich keine Telekommunikationslinien innerhalb des Planbereiches, 
teilt die Deutsche Telekom nun mit, es befänden sich Telekommunikationslinien innerhalb des Plange-
bietes. Der Bestand und der Betrieb müsse weiterhin gewährleistet bleiben. Es werden detaillierte Stel-
lungnahmen im Rahmen der aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnden Bebauungsplänen ange-
kündigt. 

 Das Fernstraßen-Bundesamt teilt mit, dass gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 12 InfrGG-BV die Abgabe von Stel-
lungnahmen zu Bebauungsplänen (§9 Abs.7 Bundesfernstraßengesetz) durch die Autobahn GmbH des 
Bundes erfolge. Es ergeht der Hinweis, daher die Autobahn GmbH des Bundes zwingend zu beteiligen. 
Diese gäbe eine Gesamtstellungnahme mit interner Beteiligung des Fernstraßen-Bundesamtes unter 
Berücksichtigung der anbaurechtlichen Interessen ab. 

 Der Zweckverband Personennahverkehr Saarland erhob keine Einwände oder Hinweise. Bat jedoch um 
Beachtung selbiger seitens des Aufgabenträgers Stadt Völklingen und des Verkehrsunternehmens VVB. 

 Das Landesamt für Umwelt- und Artenschutz wiederholt seine bisherige Stellungnahme bezüglich Ge-
biets- und anlagenbezogener Grundwassersschutz mit dem Hinweis, dass der Geltungsbereich laut der 
Entwässerungskonzeption außerhalb eines Wasserschutzgebietes läge. Jedoch läge der Planbereich in-
nerhalb der Schutzzone III des geplanten Wasserschutzgebiete „Lauterbachtal (Völklingen)“. Dies sei 
entsprechend zu ändern. Und ergänzt bezüglich Natur- und Artenschutz den Hinweis, dass bei Beach-
tung der Inhalte -insbesondere die Bestellung einer ökologischen Baubegleitung- aus der Stellung-
nahme zum Bebauungsplan „Lebensmittelmarkt Lauterbach“ keine weiteren Anmerkungen erforderlich 
seien. 

Weiter verwies das Landesamt für Umwelt – und Artenschutz auf Inhalte vorangegangener Stellungnah-
men aus dem Verfahren zur parallelen Aufstellung des Bebauungsplanes mit Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan XI/36 „Lebensmittelmarkt Lauterbach“. Bezogen auf den Natur- und Artenschutz stellte das 
LUA zusammenfassend fest, dass durch das Planungsvorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten seien. Die Aufnahme einer aufwertenden Habitatstuktur wird empfohlen. Vom Vorhaben 
seien keine geschützten Teile von Natur und Landschaft i.S.d. §§ 23-30 und 32 BNatschG betroffen 
ebenso Lebensraumtypen nach Anhang I der FFh_Richtlinie vom 21.05.1992, 92/43/EWG. Gemäß den 
Daten zum „Arten- und Biotopschutzprogramm des Saarlandes“ ergäbe sich keine Hinweise auf beson-
dere Schutzwürdigkeit. Unweit des Plangebietes läge ein nach § 30 BNatSchG geschütztes Biotop. Eine 
Nichtbeeinträchtigung im Rahmen der Bauarbeiten sei Sicherzustellen. Diese, wie auch die bezüglich 
Eingriffs- Ausgleich- Bilanzierung sowie Kompensationskataster getroffenen Aussagen betreffen aus-
schließlich die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und können auch entsprechend nur dort Be-
rücksichtigung finden. Das geforderte Lärmgutachten bestätige, dass durch entsprechende Maßnahmen 
die Immissionsrichtwerte einzuhalten seien. 
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V. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 

Die Änderung und Darstellung des FNP bedingt eine vorbereitende Planung, die einen Eingriff in Natur und 
Landschaft erwarten lässt. Eine Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich erfolgt auf Ebene der Bebauungspla-
nung. 

Für die Umweltbelange wurde gem. § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtli-
chen Auswirkungen auf die Umwelt ermittelt und bewertet wurden. Diese Belange wurden im Umweltbericht 
gem. § 2a BauGB als Teil der Begründung zur Teiländerung des Flächennutzungsplanes dargelegt. 

Im Umweltbericht wurden die für den Bauleitplan bedeutsamen und in einschlägigen Fachgesetzen bzw. Fach-
plänen festlegten Ziele des Umweltschutzes abgeprüft und bei Betroffenheit entsprechend nähergehend be-
trachtet. Die im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans mit Vorhaben- und Erschließungsplan XI/36 „Le-
bensmittelmarkt Lauterbach“ durchgeführte Umweltprüfung ist speziell auf die verbindliche Bauleitplanung aus-
gerichtet. Deren Ergebnisse sowie die Ergebnisse des Schalltechnischen Gutachtens zur Beurteilung der Geräu-
schimmissionen und Geräuschemissionen und die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens zum Nachweis der Ver-
kehrsverträglichkeit ebenso die Entwässerungskonzeption in Bezug auf den im Planungsgebiet vorhandenen 
Lauterbach sowie die Auswirkungsanalyse mit der Darstellung und Bewertung der möglichen Folgen der Umset-
zung des Planungsvorhabens flossen in die Betrachtung der Umweltauswirkungen auf der Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung mit ein. 

 

Die Prüfung der Umweltauswirkungen der Flächennutzungsplan-Teiländerung ergab, dass mit der Realisierung 
keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter verbunden sind, sofern aufgezeigte notwendige Schutz- 
und Verminderungsmaßnahmen sowie erforderliche Ausgleichsmaßnahmen beachtet werden. Zu erwartende 
Auswirkungen, insbesondere auf die Schutzgüter Boden sowie Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt können durch 
konkrete Festsetzungen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bewältigt werden. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebenen und bewerteten Schutzgüter konnte 
auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung unter Beachtung der erforderlichen Schutz- und Kompensations-
maßnahmen nicht festgestellt werden. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nach der Prüfung als 
ebenfalls nicht erheblich zu bewerten. 

VI. Art und Weise der Berücksichtigung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Hinweise in den entsprechenden Verfahrensschritten, die abschließend auf nachfolgenden Planungs- und Ge-
nehmigungsebenen zu berücksichtigen sind, wurden zur Kenntnis genommen und auf diese abgeschichtet. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wurden keine Bedenken geäu-
ßert die sich auf die Planungsebene der vorbereitenden Bauleitplanung bezogen. Von Seiten der Öffentlichkeit 
wurden innerhalb der Veröffentlichung im Internet bzw. öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB keine 
Bedenken geäußert oder Anregungen vorgebracht. 

Nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB ergaben sich aus den Stellungnahmen keine Notwendigkeit zur Anpassung der Planung. 

Auch aufgrund der im Verfahren durch die Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB ab-
gegebenen Stellungnahmen wurde dies nicht erforderlich. Dies gilt ebenso für die im Rahmen des Verfahrens 
abgegeben Stellungnahmen der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB. 
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Hinweise und Anregungen aus den beiden Beteiligungsschritten, die die Ebene der Flächennutzungsplanung be-
trafen, wurden aufgenommen und die Begründung bzw. der Umweltbericht zur FNP-Änderung textlich entspre-
chend der eingegangenen Hinweise angepasst bzw. ergänzt. 

 

 

VII. Berücksichtigung von Planungsalternativen 

Die vorgesehene Flächennutzungsplanteiländerung erfolgte auf Antrag der Mittelstadt Völklingen und bezieht 
sich auf ein konkretes Vorhaben auf einer dafür geeigneten Fläche. Daher haben für die vorliegende Planung 
keine Planungsalternativen Berücksichtigung gefunden. 

 


